
Datum.. 21.05.2005
Ort: Saal der Gaststätte „Burgblick" in Saaleck
Leitung: Akad V Eques Aureus Dresdensis: Wolfram Sorge

B! Gaudea Köthen: Martin Lindner

Anwesend: gern. Teilnehmerliste: Saxo-Ascania, Salamandria, Alemannia, Gloriosa,
Keynhausia, Bauconstructiva, Unitas, Gaudea, Eques Aureus

1. Eröffnung / Begrüßung
Lied: „Gaudeamus"

2. Überprüfung der nächsten Vororte
2006: Akad AHV Keynhausia, AHB Bauconstructiva Lipsiensis
2007: DStV Saxo Ascania Hallensis, Dresdner B! Salamandria
2008 vorgesehen: KDStV Germania Leipzig (nicht anwesend), Saxo-Afrania wird um
Convorortschaft gebeten (ebenfalls nicht anwesend);
Darüber hinaus keine weiteren Vorortaufträge fiir Folgejahre

3. Überprüfung der Adressen / Listendurchlauf

4. Internetpräsenz der RA
Überarbeitung der Internetseite durch W. Köster (Salamandria) mit Verlinkung zu den
Seiten der Allianzverbindungen, so vorhanden.

5. Protokoll
Die Protokolle des Convents sind vom alten Vorort nach dem Allianztreffen an alle

Allianzverbindungen zu versenden, jedoch nicht mehr die Abrechnung.

6. Fahne auf Burgturm
Der nächste Vorort (Keynhausia Bauconstructiva) übernimmt den Auftrag um Anfertigung einer
Allianzfahne, die während der Allianztreffen auf der Rudelsburg weht. Eine Abstimmung mit
den Kösener Corps und der Burgbewirtschaftung ist zu führen.

Abstimmung: einstimmig angenommen

7. Tafel zur Erklärung des Allianzsteines
Die Anfertigung und Anbringung einer Tafel zur Erklärung am Allianzstein übernimmt AHB
Bauconstrictiva Lipsiensis und Akad AHV Keynhausia Leipzig. Der folgende Text soll verankert
sein:

Rudelsburger Allianz
Vereinigung studentischer Verbindungen

die bereits in der DDR nachweislich
eine Tradition hatten.

Abstimmung: einstimmig angenommen

Akad V Eques Aureus Dresdensis

Convent-Protokoll

XIX. Rudelsburger Allianzkommers

B! Gaudea Käthen



8. Kassenbericht
Kurzer Kassenbericht zum Zeitpunkt des Conventes durch Gaudea Köthen mit
nur informativen Charakter

übernommen 1.948,65 €
bis dato eingezahlt 1.375,00 €
Summe 3.323,65 €

9. Conventteilnahme
Es wird auf ein früheres Conventsprotokoll verwiesen, in welchem festgelegt wurde,
daß auf unentschuldigte Nichtteilnahme einer Verbindung am Convent ein Faß Bier
Strafe steht. Diese Regelung tritt mit dem XX. RA-Kommers in Kraft.

1 0 . Abschluß Lied: „Dort Saaleck ..."

Saaleck, den 21.05.2005

Holger Schulz, B! Gaudea
Köthen Protokollant


